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§ 13 der "Vorsch.riften für Freileitungen - EVW 18" erhält
folgende Fassung:

§ 13. Beschaffenh.eit der Isolatoren, Stützen und Armaturen.

1. Für die Prüf,ung ,der Isolator,elll gelten .eLie "Leitsätz,e
für die Prüfrung v,on Isolatüf,en ,aus keramischen Werk
stoffen für Spannungen von 1000 V 00 - EVW 38". Die be,j
der PrüfUIT1g fe,stgestellte Regenüb81."schlag,spanuung (siehe
§ 6 ,dies,er Leitsätze) ,der zu verwendend,en IsoLatoren Ulnd Iso
latorenketten darf die in Zahlentafel 4 für die hetreffende
Betdehspannung a:ngeg,ebenen W,erte im Mitt,el nicht unter
,schreiten; hiebei darf keiner der Meßwerte mehr als 5 v. H.
unt,er dem betreffenden Wert der Zahlent1afellieg,en.
2 Die W,erte der ZaMentafel 4 gleIten nur ßür normale
VerrhältnLslse; bei sülchen, die den überschlag begünstigen
(Mö,glicihkeit von Ruß- oder sOOls,t,ig,en leitenden Ablage
rI11;ngen), sInd LSülatoren mit entspr,ecihend höherer Reg,en
iihel1scrhlag,spaul1Iuug v orzlus,ehen.

Wenn Isolatol'len in Se,ehölhen ü:ber 1000 m verwenrl,et
wlel'1den saUen, so müs,sen ebenfalls solche mit höherer
übenscthI:a,gspannlllJug g,ewäJhlt wel'lden, und zrw:ar sind di,e
W,erte der Zahlenta,fel 4 für je angef,angene 100 m über
1000 m um 1'3 v. H. zu erhöhen.
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